
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 1.1

§ 33
Tilgungsfristen
bei Amnestie- und Gnadenentscheidungen
Wurde eine eintragungspflichtige Entscheidung 
durch Amnestie, Gnadenerweis oder gerichtliche 
Entscheidung geändert, ist die Tilgungsfrist, falls 
durch die Amnestie oder den Gnadenerweis nichts 
anderes bestimmt wird, auf der Grundlage der neu 
festgelegten Maßnahmen zu berechnen.

§34
Vorfristige Tilgung
(1) Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demo
kratischen Republik kann in Ausnahmefällen die 
vorfristige Tilgung anordnen, wenn der Verurteilte 
durch sein verantwortungsbewußtes und vorbildli
ches Verhalten im gesellschaftlichen und persönli
chen Leben, insbesondere durch die Achtung der so
zialistischen Gesetzlichkeit, gezeigt hat, daß er auch 
künftig seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft 
gewissenhaft erfüllen wird.
(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen, die 
Vorstände der Genossenschaften und die Leitungen 
der gesellschaftlichen Organisationen, in deren Be
reich der Verurteilte arbeitet und lebt, können eine 
vorfristige Tilgung anregen.
(3) Die vorfristige Tilgung umfaßt alle eintragungs
pflichtigen Maßnahmen strafrechtlicher Verant
wortlichkeit.'

Siehe auch §§ 5 und 7 des 2. Strafrechtsänderungsge
setzes:

„§ 5
Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgespro
chene Arbeitserziehung oder Einweisung in ein Ju
gendhaus begründet in den gesetzlich bestimmten 
Fällen bis zu ihrer Tilgung eine Strafverschärfung bei 
Rückfallstraftaten.

§ 7
,(1) Die Frist für die Tilgung im Strafregister beträgt 
bei einer vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ausge
sprochenen
- Einweisung in ein Jugendhaus zwei Jahre,
- Arbeitserziehung gemäß § 249 Absatz 1 des Straf

gesetzbuches drei Jahre,
- Arbeitserziehung gemäß § 249 Absatz 3 des Straf

gesetzbuches fünf Jahre. .
(2) Die Tilgungsfrist beginnt an dem nach der Ver
wirklichung, Verjährung oder dem Erlaß der Strafe 
folgenden Tag.“

§45
Strafaussetzung auf Bewährung
(1) Das Gericht setzt den Vollzug einer zeitigen Frei
heitsstrafe unter Auferlegung einer Bewährungszeit

von einem Jahr bis zu fünf Jahren mit dem Ziel des 
Straferlasses aus, wenn unter Berücksichtigung der 
Umstände der Straftat, der Persönlichkeit des Ver
urteilten sowie seiner positiven Entwicklung, insbe
sondere seiner Disziplin und seiner Arbeitsleistun
gen, der Zweck der Freiheitsstrafe erreicht ist.
(2) Kollektive der Werktätigen können die Bürg
schaft für Verurteilte übernehmen. Sie haben das 
Recht, dem Gericht vorzuschlagen, den Vollzug ei
ner erkannten Freiheitsstrafe bedingt auszusetzen 
und die Verpflichtung zu übernehmen, die weitere 
Erziehung des Verurteilten zu gewährleisten. Aus
nahmsweise können auch einzelne, zur Erziehung 
des Verurteilten befähigte und geeignete Bürger die 
Bürgschaft übernehmen.
(3) Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der 
Strafaussetzung auf Bewährung kann das Gericht für 
eine bestimmte, die Bewährungszeit nicht überstei
gende Dauer den Verurteilten verpflichten,
1. einen ihm zuzuweisenden Arbeitsplatz nicht zu 

wechseln und besonders in seiner Arbeit zu zei
gen, daß er richtige Lehren aus seiner Tat und sei
ner Verurteilung gezogen hat (§ 34 gilt entspre
chend);

2. den durch die Straftat angerichteten materiellen 
Schaden wiedergutzumachen;

3. sein Arbeitseinkommen und andere Einkünfte 
für Aufwendungen der Familie und Unterhalts
verpflichtungen sowie für weitere materielle Ver
pflichtungen zu verwenden und den dafür erteil
ten Auflagen gewissenhaft nachzukommen;

4. den Umgang mit bestimmten Personen oder Per
sonengruppen zu unterlassen sowie bestimmte 
Orte oder Räumlichkeiten nicht zu besuchen;

5. bestimmte Gegenstände nicht zu besitzen oder zu 
verwenden;

6. unbezahlte gemeinnützige Arbeit in der Freizeit 
bis zur Dauer von zehn Arbeitstagen zu verrich
ten;

7. sich einer fachärztlichen Behandlung zu unterzie
hen, soweit es zur Verhütung weiterer Rechtsver
letzungen notwendig ist;

8. in bestimmten Abständen dem Gericht, dem Lei
ter, dem Kollektiv oder einem bestimmten staat
lichen Organ über die Erfüllung der ihm mit der 
Strafaussetzung auf Bewährung auferlegten 
Pflichten zu berichten

und Aufenthaltsbeschränkung gemäß §§ 51, 52 an
ordnen.
(4) Es kann ferner ein Kollektiv der Werktätigen 
mit dessen Einverständnis beauftragen, dem Verur
teilten bei der Wiedereingliederung in das gesell
schaftliche Leben, insbesondere in das Arbeitsleben, 
und in seinem Bemühen um ein gesellschaftlich ver
antwortungsbewußtes Verhalten zu helfen und erzie
herisch auf ihn einzuwirken.
(5) Die Strafaussetzung auf Bewährung ist zu wider
rufen, wenn der Verurteilte während der Bewäh-
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